
Fall-Bearbeitungsprozess Stabsstelle Governance, Risk, Compliance (StS GRC, 0C00) 
für Hinweise, Meldungen, menschenrechtliche Beschwerden und Beratungsanfragen. 
Gruppe Compliance- und Integritätsberatung, Fallmanagement (0C10). 

Sachverhalt plausibel, 
aber nicht Compliance-relevant 
(z.B. Beschwerde zu einer 
Vergabe) 

Sachverhalt nicht plausibel 
bzw. ohne GIZ-Bezug 

Sachverhalt plausibel, mit GIZ-Bezug und Compliance-Relevanz, jedoch 
nicht schwerwiegend im Sinne der Prozesse und Regeln (P+R) 554 

Frist 

Reaktions- 
gremium 

Weitere Informationen über die Meldung von Missständen finden Sie hier: Hinweise geben 

StS GRC versendet Rückmeldung an HWG und dokumentiert Fall. 

Einberufung Reaktions- 
gremium (RG), StS 
GRC hält Umsetzung 
der Entscheidung des 
RG nach.

Sofern bei schwerwiegenden Compliance-Verstößen im Sinne der P+R-Regel 554 (arbeits-)rechtliche Maßnahmen erfolgen sollen, 
sind diese grundsätzlich dem Reaktionsgremium vor der Umsetzung der Maßnahme vorzulegen. 

Grundsätzlich erfolgt eine end-to-end Bearbeitung durch die StS GRC. 
StS GRC übernimmt entweder selbst die Aufklärung oder leitet Aufklärung 
im Haus ein, gibt Aufklärungsweg vor, gibt Hinweise für die weiteren 
Ermittlungen und stimmt auch Fristen für eine Zwischen- / Rückmeldung 
ab, die grundsätzlich einzuhalten sind.

Kategorisierung nach Beratungsanfrage, Hinweis / 
Beschwerde oder P+R 554 Meldung. 

In besonders schwerwiegenden Fällen: Prüfung durch 
die projektführende/zuständige Einheit einer ad-hoc 
Meldung ans Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) oder andere 
Auftraggeber*innen. 

Bewertet StS GRC die Sachverhaltsaufklärung und / oder die Konsequenzen als nicht angemessen, so fordert sie Nachbesserung und 
hält diese nach. Im Konfliktfall kann sie jederzeit die nächsthöhere Führungslinie einschalten bzw. direkt den Vorstand adressieren. 
StS GRC hält die Umsetzung der Konsequenzen nach. 

Im Einzelnen: 
A) StS GRC leitet Aufklärung nach dem Grundsatz der dezentralen Sachverhaltsaufklärung durch zuständige Einheiten in die 

Wege: Die mit der Aufklärung befassten Einheiten informieren die StS GRC aktiv über die Ergebnisse der Sachverhaltsaufklärung sowie
über die geplanten Maßnahmen / Konsequenzen. StS GRC verantwortet end-to-end Bearbeitung. 

B) Aufklärung durch StS GRC (bei erheblichem Risiko von Befangenheit / fehlender Objektivität, mangelndem Aufklärungswillen, 
unklaren Zuständigkeiten oder Verdunklungsgefahr): StS GRC leitet Sachverhaltsaufklärung, führt ggf. Gespräche mit den
Betroffenen / Beschuldigten / Zeugen*innen, fordert bei Bedarf Stellungnahmen und / oder Einschätzungen von relevanten Einheiten 
(StS Revision, StS Recht, Einkauf und Verträge (EuV), Human Resources (HR) ein, wertet die Ergebnisse aus und entscheidet – 
ggf. in Abstimmung mit anderen relevanten Einheiten – über zu treffende Maßnahmen und / oder Reaktionen. 

C) Sonderfall: Mittelfehlverwendung: Zur Unterstützung bei der Aufarbeitung der (Verdachts-)Fälle von Mittelfehlverwendung schaltet 
die StS GRC grundsätzlich die StS Revision ein.

Besteht kein weiterer 
Handlungsbedarf, wird 
der Fall abgeschlossen. 

Nach spätestens drei 
Monaten erfolgt eine 
Rückmeldung an HWG 
zu eingeleiteten 
Maßnahmen. 

Meldung nach P+R 554. 
StS GRC erfasst und dokumentiert Meldung, stellt 
bei Bedarf Rückfragen / steigt in die Fallbearbeitung 
ein und hält Ergebnis nach. 
Je nach Fall:

Hinweis/Menschenrechtliche Beschwerde. 
Kommunikation mit Hinweisgeber*in/Beschwerde- 
führer*in: Rückfragen durch StS GRC zur Sach- 
verhaltsaufklärung und zu Vertrauensschutz und 
Anonymität, StS GRC stimmt mit HWG – soweit 
möglich – Aufklärungsweg ab. 

Beratungsanfrage. 
Beratung und Handlungsempfehlung 
durch StS GRC. StS dokumentiert Fall. 

Prüfung durch projektführende / zuständige Einheit,  
ob eine gesonderte Meldung an Auftraggeber*in 
erforderlich ist (z. B. bei schwerwiegenden (Verdachts-) 
Fällen, drohenden Reputationsschäden oder beson- 
derer Vorgaben von Auftraggeber*innen wie z.B. 
Internationale Klimaschutzinitiative (IKI), Green Climate 
Fund (GCF), Europäische Union (EU) etc. 

Sachverhalt plausibel, mit GIZ-Bezug und 
schwerwiegender Compliance-Relevanz im Sinne 
der P+R-Regel 554. 

StS GRC leitet Frage- 
stellung an zuständige 
Einheit weiter bzw. 
verweist auf diese. 

StS GRC prüft Plausibilität und Compliance-Relevanz 
(inklusive Grundsätze integren Verhaltens (GiV), 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)). 

StS GRC beendet 
das Verfahren mit 
Antwort an die/den 
Anfragende*n / HWG. 

Falls E-Mail / HWG-Portal: StS GRC versendet 
Empfangsbestätigung an Anfragende*n / 
Hinweisgeber*in innerhalb von 7 Tagen. 

Eingang Hinweis / Meldung / Beratungsanfrage / 
Beschwerde: Mail, postalisch, Hinweisgeber  
(HWG)-Portal, telefonisch, persönlich. 

Stand: 07/2024

https://www.giz.de/de/ueber_die_giz/39089.html



